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Karl Democh, LL.M., RA

Externe Patronatserklärung: Geeignetes
Instrument für die Einstandspflicht gem. § 264
Abs. 3 S. 1 Nr. 2 HGB oder Haftungsfalle?

Die Befreiungsnorm des § 264 Abs. 3 S. 1 HGB, nach der die Pflicht zur

Aufstellung, Offenlegung und Prüfung eines Anhangs und Lageberichts

entfällt, stellt ein beliebtes Mittel zur Publizitätsvermeidung und Kos-

teneinsparung dar. Voraussetzung für ihre Anwendung ist die Erklärung

und die daraus resultierende Pflicht der Muttergesellschaft, für die

Verpflichtungen der Tochterkapitalgesellschaft einzustehen. Der nach-

folgende Aufsatz beschäftigt sich mit den Fragen, ob die externe Patro-

natserklärung ein geeignetes Instrument zur Umsetzung der Einstands-

pflicht nach § 264 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 HGB ist (Abschn. II.), welche Haftungs-

folgen drohen könnten (Abschn. III.) und wie diese vermieden werden

können (Abschn. IV.).

I. Hintergrund
Zur Vermeidung von Bilanzpublizität sowie zur Kosteneinsparung in

Konzerngruppen nutzen Tochterkapitalgesellschaften oft die Vorschrift

des§ 264Abs. 3S. 1HGB.DiekumulativeErfüllungderVoraussetzungen

des § 264Abs. 3 S. 1Nr. 1–5HGBunddie Einbeziehung in denKonzern-

abschluss des Mutterunternehmens führen insbesondere zum Entfallen

der Pflicht zur Aufstellung, Offenlegung und Prüfung eines Anhangs und

Lageberichts sowie zur Anwendbarkeit der allgemeinen Aufstellungsvor-

aussetzungen der §§ 242ff.HGB. Aufgrund der Zusammenfassung sämt-

licher Jahresabschlüsse einbezogener Tochterkapitalgesellschaften und

der daraus resultierenden Ergebniskonsolidierung im Konzernabschluss

desMutterunternehmensbleibt fürdieÖffentlichkeitund fürKonkurren-

tenunklar,welcheKonzerntochterfürwelchenTeildesErgebnissesverant-

wortlichist.1Diesist fürmittelständischeUnternehmensgruppenvongro-

ßem Interesse, da sie u.a. Informationen zu Gewinnmargen, Umsatzent-

wicklungenoderKostenstrukturennichtveröffentlichenmüssen.

Allerdings muss sich das Mutterunternehmen gem. § 264 Abs. 3 S. 1

Nr. 2 HGB bereit erklären, für die von der Tochterkapitalgesellschaft

bis zum Abschlussstichtag eingegangenen Verpflichtungen im folgen-

den Geschäftsjahr einzustehen.

Es ist nicht abschließend geklärt, welche Instrumente zur Umsetzung

der Einstandspflicht in Betracht kommen, insbesondere ob auch eine

externe Patronatserklärung hierfür geeignet ist. Aufgrund der weitrei-

chenden Folgen einer externen Patronatserklärung innerhalb und au-

ßerhalb der Insolvenz kann die Anwendung des § 264 Abs. 3 S. 1

Nr. 2 HGB zu einem erheblichen Haftungsrisiko des Mutterunterneh-

mens führen und Restrukturierungsfälle erschweren.

II. Externe Patronatserklärung als Instrument
zur Umsetzung der Einstandspflicht nach
§ 264 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 HGB

1. Normzweck
Die Einstandspflicht nach § 264 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 HGB wurde durch

das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG)2 eingeführt. Sinn

und Zweck der Einstandspflicht ist der umfassende Schutz der Gläu-

biger. Ihnen stehen nämlich nicht sämtliche Informationen zur Verfü-

gung, die erforderlich sind, um sich ein vollständiges Bild von der

wirtschaftlichen Lage der Tochterkapitalgesellschaft zu machen.3 Die

Gläubiger sollen so gestellt werden, dass es für die Erfüllung ihrer

Forderungen auf die Vermögensverhältnisse des Mutterunternehmens

ankommt.4

Durch die Änderung des § 264 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 HGB hat der Gesetz-

geber klargestellt, dass Instrumente, die eine Innenhaftung oder eine

Verlustausgleichspflicht begründen, geeignete Instrumente zur Um-

setzung der Einstandspflicht sind.5 In der Literatur ist man sich daher

einig, dass die interne Patronatserklärung und die Verlustübernahme-

pflicht nach § 302 AktG oder eine entsprechende freiwillig übernom-

mene Verlustübernahmepflicht geeignete Instrumente darstellen.6 Da-

rüber hinaus wird die Umsetzung der Einstandspflicht durch eine ex-

terne Patronatserklärung in den Gesetzesmaterialien nicht explizit

ausgeschlossen.7

2. Prüfung der Geeignetheit der externen Patronats-
erklärung zur Umsetzung der Einstandspflicht

a) Kapitalausstattungspflicht
Die externe Patronatserklärung kann als weiche (rechtlich nicht ver-

bindliche) oder harte (rechtlich verbindliche) Patronatserklärung aus-

gestaltet werden. Allerdings wird nur durch eine harte Patronatserklä-

rung eine bürgschafts- oder garantieähnliche Kapitalausstattungs-

pflicht des Mutterunternehmens für die Tochterkapitalgesellschaft ge-

genüber den Gläubigern der Tochterkapitalgesellschaft begründet.8

Diese umfassende Liquiditätsausstattungspflicht aufgrund einer har-

ten Patronatserklärung führt zur grundsätzlichen Eignung der exter-

nen (harten) Patronatserklärung als Instrument zur Umsetzung der

Einstandspflicht.9

b) Erklärung an die Allgemeinheit
Der Geeignetheit der externen Patronatserklärung könnte allerdings

der Umstand entgegenstehen, dass diese überwiegend gegenüber der
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1 Mylich, ZGR 2021, 89 f.
2 Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 26. Juni 2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und
damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Ände-
rung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Auf-
hebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (Bilanzrichtlinie-Umset-
zungsgesetz – BilRUG) vom 17. Juli 2015, BGBl. I 2015, 1245.

3 BT-Drs. 18/4050, 58.
4 BT (Fn. 3).
5 BT (Fn. 3).
6 Kliem/Deubert, in: Grottel u. a. (Hrsg.), Beck ,scher Bilanz-Kommentar, HGB, 15. Aufl. 2026,

§ 264, Rn. 149, 163; Stöber in: Hachmeister u. a. (Hrsg.), Bilanzrecht, 3. Aufl. 2022, § 264
HGB Rn. 89 f.; Oser, WPg 2017, 692.

7 BT-Drs. 18/5256, 80.
8 BGH, 12.1.2017 – IX ZR 95/16, NJW-RR 2017, 298.
9 Kliem/Deubert (Fn. 6).



Allgemeinheit als Patronatserklärung ad incertas personas abgegeben

wird.10 Grund hierfür ist, dass die Patronatserklärung gem. § 264

Abs. 3 S. 1 Nr. 5 Buchst. b HGB i.V.m. § 325 Abs. 1 S. 2 HGB im

Bundesanzeiger veröffentlicht werden muss und regelmäßig keinen

bestimmten Adressaten als Erklärungsempfänger benennt. Zur

Begründung einer verbindlichen Kapitalausstattungspflicht des Mut-

terunternehmens für das Tochterunternehmen gegenüber dessen

Gläubigern durch eine externe Patronatserklärung muss allerdings

eine vertragliche Grundlage in Form einer Patronatsvereinbarung

vorliegen. Es ist jedoch umstritten, ob durch eine an die Allgemein-

heit gerichtete Patronatserklärung eine Patronatsvereinbarung als

Grundlage für die Einstandspflicht begründet werden kann.11 Hierfür

müssen die allgemeinen Voraussetzungen zum Abschluss eines Ver-

trags gemäß den §§ 145ff. BGB vorliegen:

Der für die vertragliche Bindung nach den §§ 145ff. BGB notwendige

Rechtsbindungswille liegt vor. Ansonsten wäre die Einstandserklärung

als reine Absichtserklärung zu qualifizieren und würde keine harte Pa-

tronatserklärung als Voraussetzung für die Anwendung des § 264

Abs. 3 S. 1 HGB darstellen. Zudem wird der Erklärung durch das

Mutterunternehmen rechtliche Relevanz beigemessen, da die Patro-

natserklärung nach § 264 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 HGB im Anhang des Kon-

zernabschlusses anzugeben ist.12 Ein unbegrenztes Haftungsrisiko,

welches gegen die Annahme des Rechtsbindungswillens sprechen

würde, besteht nicht, da die Muttergesellschaft die wirtschaftliche

Entwicklung der Tochter fortlaufend überwachen und auf die Ge-

schäftsleitung Einfluss nehmen kann.13

Das in der Einstandserklärung enthaltene Angebot zum Abschluss der

Patronatsvereinbarung gem. §§ 145ff. BGB ist auch hinreichend be-

stimmt, da sich das Mutterunternehmen über den Inhalt, den Umfang

und die Fälligkeit der Verpflichtung im Klaren ist.14 Die Bindungswir-

kung tritt nach § 133 BGB im Zeitpunkt der Veröffentlichung ein, da

das Mutterunternehmen die Erklärung der Öffentlichkeit zugänglich

gemacht hat und selbst keinen Einfluss mehr auf sie ausüben will.15

Einer individuellen Annahmeerklärung zur Begründung der Patro-

natsvereinbarung gem. §§ 145ff. BGB durch das Mutterunternehmen

gegenüber dem jeweiligen Gläubiger zur Einschätzung der konkreten

Höhe der Verpflichtungen aus bilanz- und haftungsrechtlichen Grün-

den bedarf es nicht. Mit der Veröffentlichung im Bundesanzeiger hat

die Muttergesellschaft gem. § 151 S. 1 Alt. 2 BGB auf eine gesonderte

Annahmeerklärung verzichtet.16 Das potenzielle Haftungsvolumen

lässt sich für das Mutterunternehmen anhand der Bilanz der Tochter-

kapitalgesellschaft zuverlässig abschätzen und kann durch Einfluss-

nahme auf die Tochterkapitalgesellschaft reduziert werden. Die aus

der Patronatserklärung resultierenden Eventualverbindlichkeiten sind

zudem mangels Bezifferbarkeit nicht zu passivieren.17

Trotz des Annahmeverzichts des Mutterunternehmens bedarf es ne-

ben der Kenntnis der Gläubiger von der Existenz der Patronatserklä-

rung zumindest einer objektiven Betätigung des Annahmewillens ge-

genüber dem Mutterunternehmen, um eine rechtsgeschäftliche Ver-

pflichtung gem. §§ 145ff. BGB zu begründen.18 Erforderlich ist eine

bestimmte Erklärung oder Verhaltensweise, z.B. durch die Eingehung

oder Fortsetzung von Rechtsbeziehungen zur Tochterkapitalgesell-

schaft, die den Schluss auf einen Annahmewillen zulässt.19

Im Falle einer im Bundesanzeiger als Patronatserklärung veröffent-

lichten Einstandserklärung nach § 264 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 HGB ist in

der Geltendmachung der Forderung gegenüber dem Mutterunterneh-

men unter Berufung auf die Einstandserklärung die Betätigung des

Annahmewillens zu sehen.20 Aus Sicht eines objektiven Empfängers

gem. den §§ 133, 157 BGB macht der jeweilige Gläubiger gegenüber

dem Mutterunternehmen deutlich, die Rechtsbeziehung in Form des

jeweils abgeschlossenen Vertrags mit der Tochterkapitalgesellschaft

aufrechterhalten zu wollen. Der jeweilige Vertrag bildet dabei den An-

knüpfungspunkt für den aus der Patronatserklärung resultierenden

Direktzahlungsanspruch gegenüber dem Mutterunternehmen. Die

Geltendmachung des Anspruchs gegenüber dem Mutterunternehmen

tritt auch hinreichend deutlich nach außen und zeigt, dass der Gläu-

biger von der Patronatserklärung nicht nur Kenntnis genommen hat,

sondern von dieser auch Gebrauch machen will.

Eine an die Allgemeinheit gerichtete, harte externe Patronatserklä-

rung stellt daher ein geeignetes Instrument zur Umsetzung der Ein-

standspflicht gem. § 264 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 HGB dar.21

3. Bindungsdauer des Angebots
Der Abschluss der Patronatsvereinbarung wird i.d.R. zeitnah nach Ab-

gabe der Einstandserklärung erfolgen, wenn die Tochterkapitalgesell-

schaft nichtmehr in der Lage ist, ihre bis zumAbschlussstichtag begrün-

deten Verpflichtungen zu erfüllen. Wird darüber hinaus in der Ein-

standserklärung eine zeitliche Begrenzung für das folgende Geschäfts-

jahr kenntlich gemacht, ist die Annahme gem. § 264 Abs. 3 S. 1 Nr. 2

HGB i.V.m. § 151 S. 2Alt. 2BGBnur bis zumAbschlussstichtag des Fol-

gegeschäftsjahres möglich.22 Eine unbefristete Annahmemöglichkeit

würde zu einer Unkalkulierbarkeit des Haftungsrisikos führen. Der

Gläubigerschutzwürde zudemunangemessenüberdehntwerden, dadie

Gläubiger lediglich für einGeschäftsjahr nicht alle notwendigen Finanz-

informationen erhalten.Nur fürdiesenZeitraum soll dieHaftungsüber-

nahmedesMutterunternehmensalsAusgleich fürdiePublizitätsvermei-

dung erfolgen.23Mithin ist dieAnnahmemöglichkeit, wie bei Patronats-

erklärungen inGeschäftsberichtenvonBanken, periodisch aufdie jewei-

lige Entscheidung zur erneutenHaftungsübernahme begrenzt.24

III. Haftung aus der externen Patronats-
erklärung

1. Haftung außerhalb der Insolvenz
Aufgrund des bürgschafts- und garantieähnlichen Charakters der ex-

ternen harten Patronatserklärung haftet das Mutterunternehmen ge-

genüber allen Gläubigern für sämtliche (Alt-)Verpflichtungen der

Tochterkapitalgesellschaft der Höhe nach unbeschränkt. Dies ist auch

nicht unverhältnismäßig und führt zu einer Übervorteilung der Alt-

gläubiger gegenüber Neugläubigern, da sich die Einstandspflicht nach

ihrem Wortlaut gerade auf Altverbindlichkeiten bezieht und der
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10 Russ/Tenzer, in: Russ/Janßen/Götze (Hrsg.), BilRUG – Auswirkungen auf das deutsche Bi-
lanzrecht, 2015, D, § 264, Rn. 86; Renner/Theile, KoR 2015, 217.

11 S. hierzu Harnos, in: Gsell u. a. (Hrsg.), BeckOGK zum Zivilrecht, Stand: Nov. 2025, § 765
BGB, Rn. 621.

12 Habersack, ZIP 1996, 260; La Corte, Die harte Patronatserklärung, 2006, S. 95.
13 Thiekötter, Die Patronatserklärung ad incertas personas, 1999, S. 49; Diedrich, Die Haf-

tung im Konzern bei Vorliegen interner und externer Patronatserklärungen, 2025, S. 319.
14 Koch, Die Patronatserklärung, 2005, S. 543 f.
15 OLG Frankfurt a.M., 7.6.1971 – 6 W 196/71, NJW 1971, 2178; Koch (Fn. 14), S. 596.
16 Koch (Fn. 14), S. 581; Renner/Theile (Fn. 10); Wittig, WM 2003, 1987.
17 Thiekötter (Fn. 13), S. 88; Harnos (Fn. 11), Rn. 691.
18 BGH, 24.2.2016 – XII ZR 5/15, NJW 2016, 1443.
19 Diedrich (Fn. 13), S. 336; La Corte (Fn. 12), S. 228 f.
20 S. hierzu BGH, 14.4.1999 – VIII ZR 370/97, NJW 1999, 2180.
21 Russ/Tenzer (Fn. 10); Renner/Theile (Fn. 10; a. A. Mylich (Fn. 1), 98 f.; Oser (Fn. 6), 693.
22 Renner/Theile (Fn. 10).
23 BT (Fn. 3).
24 S. hierzu Thiekötter (Fn. 13), S. 80 f.; Diedrich (Fn. 13), S. 331.



durch § 264 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 HGB bezweckte Gläubigerschutz umfas-

send gewährleistet wird.25

Erfasst werden alle zivilrechtlichen Verpflichtungen, die zu einer wirt-

schaftlichen Belastung führen, und somit passivierungspflichtige Schul-

den der Tochterkapitalgesellschaft. Zudem werden auch schwebende

Geschäfte und Eventualverbindlichkeiten umfasst, da der Gesetzgeber

keine Konkretisierung des Verpflichtungsbegriffs auf bilanzierte Schul-

denvorgenommenhat unddieGläubiger geschütztwerden sollen.26

2. Haftung im Insolvenzfall
Da die Tochterkapitalgesellschaft keinen eigenen Anspruch gegenüber

dem Mutterunternehmen hat, kann der Ausstattungsanspruch durch

die externe Patronatserklärung nicht in der Überschuldungsbilanz ak-

tiviert werden. Denkbar ist allenfalls eine Aktivierung über einen Frei-

stellungsanspruch, etwa wenn zugleich ein Rangrücktritt i. S.d. § 39

Abs. 2 InsO vereinbart wird und das Mutterunternehmen eine Re-

gressnahme in Konstellationen vermeidet, die zu einer Unterbilanz

nach § 30 GmbHG führen würde.27 Im Insolvenzfall ist das Mutter-

unternehmen aufgrund der Verletzung seiner finanziellen Ausstat-

tungspflicht zum Schadensersatz gem. §§ 280 Abs. 1, 281 Abs. 1 BGB

verpflichtet. Aufgrund des garantieähnlichen Charakters des Ausstat-

tungsanspruchs haftet das Mutterunternehmen verschuldensunab-

hängig.28 Sofern eine interne Mittelzufuhr an die Tochterkapitalge-

sellschaft vor Insolvenzeröffnung erfolgreich durch den Insolvenzver-

walter nach §§ 129ff. InsO angefochten wird, führt dies aufgrund der

Uneinbringlichkeit der Forderung zum Wiederaufleben der Haf-

tung.29 Besonders problematisch ist, dass das Mutterunternehmen

das Weiterleitungsrisiko trägt und zur erneuten Zahlung an die Gläu-

biger gem. § 144 Abs. 1 InsO verpflichtet ist.30

IV. MaßnahmenzurVermeidungderHaftungs-
folgender externenPatronatserklärung

1. Konkretisierung der Adressaten
Um die weitreichenden Haftungsfolgen der harten externen Patronats-

erklärung zu vermeiden, sollte konkretisiert werden, gegenüber welchem

Adressaten die Patronatserklärung abgegebenwird.31 Auf eine bloßeWie-

dergabe desGesetzeswortlauts sollte unbedingt verzichtetwerden.Ohne

eine klare Bestimmung des Adressaten besteht die Gefahr, dass die Ein-

standserklärung entgegen dem Willen des Mutterunternehmens keine

reine Innenhaftung begründet. Vielmehr könnte die Einstandserklä-

rung von den Gläubigern der Tochtergesellschaft als externe Patronats-

erklärung ausgelegt werden, mit der Folge einer Inanspruchnahme des

Mutterunternehmens durch eine Vielzahl von Anspruchstellern. Zu-

gleich lässt sich so vermeiden, dass eine ursprünglich intern abgegebene

harte Patronatserklärung durch nach außen wirkende Bestätigungs-

handlungen faktisch zu einer externen Haftungszusage erstarkt. Die

Konkretisierung als interne Patronatserklärung hat darüber hinaus den

Vorteil, dass die Ausstattungspflicht lediglich auf den Erfüllungsbetrag

derGläubigerforderungen beschränkt ist. EineVerwendungder zurVer-

fügung gestellten Liquidität in Abweichung von der vertraglichen Abre-

de oder eine Zahlungsunwilligkeit der Tochterkapitalgesellschaft führt

somit weder zum Wiederaufleben der Ausstattungspflicht noch zu ei-

nem direkten, verschuldensunabhängigen Zahlungsanspruch im Insol-

venzfall.32 Zudem ist die internePatronatserklärung geeignet, den Insol-

venzfall gem. § 19 Abs. 2 S. 1 InsO zu verhindern. Vor diesem Hinter-

grund sollte die Einstandspflicht konsequent als reine Innenhaftung

ausgestaltet werden. Das hierzu gewählte Instrument, z.B. in Form der

Verlustübernahmepflicht nach § 302 AktG oder der internen Patronats-

erklärung, sollte klar in der Einstandserklärung benannt, tatsächlich

umgesetzt und entsprechend unternehmensintern dokumentiert wer-

den. Zur Vermeidung einer unmittelbaren Inanspruchnahme des Mut-

terunternehmens empfiehlt sich zudem die Aufnahme eines ausdrück-

lichen Abtretungsausschlusses für bestehende und künftige Ansprüche

der Tochterkapitalgesellschaft.33 Entscheidet sich das Mutterunterneh-

mendennoch, in der Einstandserklärung lediglich denGesetzestextwie-

derzugeben, sollte bei einer finanziellen Schieflage derTochterkapitalge-

sellschaft direkt an die Gläubiger geleistet werden, um zumindest die

Gefahrder erneutenZahlung zuvermeiden.34

2. Kein kalendarisch bestimmter Geltungszeitraum
Um eine zulässige frühere Beendigung der Einstandspflicht durch die

Bildung eines Rumpfgeschäftsjahres herbeiführen zu können, sollte in

der Einstandserklärung keine exakte kalendarische Bestimmung des

Geltungszeitraums (vom xx.xx.xxxx bis zum xx.xx.xxxx) erfolgen,

sondern eine allgemeine Formulierung verwendet werden, dass sich

die Einstandspflicht nur auf das folgende Geschäftsjahr bezieht. Diese

Formulierung genügt den Anforderungen an die Ausformulierung

der Einstandserklärung.35

V. Zusammenfassung

1. Die externe Patronatserklärung ist ein geeignetes Instrument zur

Umsetzung der Einstandspflicht gem. § 264 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 HGB.

2. Die Haftung aus einer harten externen Patronatserklärung im und

außerhalb des Insolvenzfalls ist weitreichender als bei der Wahl ei-

nes Instruments, welches nur eine Innenhaftung begründet.

3. Die Einstandserklärung muss bezüglich des Instruments und des

Adressaten hinreichend konkretisiert werden, um eine Außenhaf-

tung auszuschließen.

4. Die Einstandserklärung sollte keinen kalendarisch bestimmten Gel-

tungszeitraum benennen, sondern nur eine allgemeine Formulie-

rung enthalten, wonach die Einstandspflicht für die Dauer des fol-

genden Geschäftsjahres übernommen wird.

Karl Democh, LL.M., RA, ist Associate bei P+P Pöllath +
Partners Rechtsanwälte und Steuerberater mbB, München.
Er berät zu gesellschafts- und kapitalmarktrechtlichen Fra-
gen, insbesondere Private Equity-Investoren und Manage-
mentteams bei Managementbeteiligungen und Manage-
ment Buy-outs.
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25 Harnos (Fn. 11), Rn. 623; Renner/Theile (Fn. 10); a. A. Habersack (Fn. 12), 262; Hochschul-
lehrer Rechtswissenschaft, BB 2014, 2734.

26 Kliem/Deubert (Fn. 6), Rn. 152; Kirsch, in: Kirsch (Hrsg.), BilR eKommentar, Stand: Nov.
2025, § 264 HGB, Rn. 228.

27 Merkel/Richrath, in: Ellenberger/Bunte (Hrsg.), Bankrechts-Handbuch, 6. Aufl. 2022, § 77,
Rn. 18; Bitter, ZHR 181 (2017), 469.

28 KG Berlin, 18.1.2002 – 14 U 3416/00, WM 2002, 1191; Tetzlaff, ZInsO 2008, 340.
29 BGH (Fn. 8).
30 BGH (Fn. 8).
31 Kliem/Deubert (Fn. 6), Rn. 151a.
32 OLG Düsseldorf, 26.1.1989 – 6 U 23/88, NJW-RR 1989, 1117; Habersack, in: Säcker u. a.

(Hrsg.), Münchener Kommentar zum BGB, Bd. 7, 9. Aufl. 2024, vor § 765, Rn. 52.
33 Kliem/Deubert (Fn. 6), Rn. 151a.
34 BGH (Fn. 8).
35 S. hierzu Hoffmann/Lüdenbach, NWB Kommentar Bilanzierung, 17. Aufl. 2025, § 264

HGB, Rn. 49c.
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